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RS OGH 1998/6/18 16Ok2/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.06.1998

Norm

AußStrG §2 F1

KartG 1988 §43

Rechtssatz

Trägt das Erstgericht der Antragstellerin eine ergänzende Stellungnahme auf, bleibt das Verfahren mangelhaft, wenn

es vor Einlangen dieser Stellungnahme oder ungenütztem Ablauf dieser Frist eine Entscheidung fällt, zumal es nicht mit

einem Wort darauf eingegangen ist, warum es diese Frist nicht abgewartet hat.
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